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Einverständnis zum Datenaustausch 
 

Datenübermittlung 
 
Teilweise ist es im Laufe der Schulzeit unumgänglich, dass personenbezogene Schülerdaten an 
andere öffentliche Stellen (z.B. Schulamt, Job-Center, andere Schulen) übermittelt werden müssen. 
Gemäß § 6 VO - DV (Verordnung zur Datenverarbeitung) stimme ich der Übermittlung folgender 
Daten zu: 
 

- Individualdaten (Name, Geburtsdatum, Anschrift des Kindes und Namen des/der Erziehungsberechtigten) 

- Daten über den sonderpädagogischen Förderbedarf und die sonderpädagogische 
Förderung (Förderpläne), schulärztliche Gutachten, sonderpädagogische Gutachten 

- Daten über gesundheitliche Beeinträchtigungen und/oder körperliche Behinderungen, 
soweit diese für eine besondere schulische Betreuung (z.B. Schulbegleitung) in Betracht 
kommen  

- Daten über Schulbesuchszeiträume mit Angabe der bisher besuchten Schule 
- Eventuelle Klassenwiederholung / freiwilliger Rücktritt 
- Kopie der Zeugnisse bzw. Halbjahreszeugnisse 

 

Datenübermittlung zum Zwecke der Schulpflichtüberwachung/Schulwechsel 
 
Die Überwachung der Schulpflicht obliegt solange der abgebenden Schule bis die Aufnahme durch 
die aufnehmende Schule übermittelt wurde. 
Zur Überwachung der Schulpflicht stimme ich gemäß § 7 VO – DV der Übermittlung folgender Daten 
zu: 
 

- Individualdaten (Name, Geburtsdatum, Religion und Namen ders/der Erziehungsberechtigten) 
- telefonische Erreichbarkeit 
- Datum der ersten Einschulung 
- Angaben zum Schulbesuch/Schulversäumnis 
- Kopie/n der Zeugnisse bzw. Halbjahreszeugnisse 

 
Ich/Wir erlaube/n ausdrücklich, dass die St. Marien-Schule, Kirschenallee 100, 47443 Moers, bei der 
Schule/ dem Kindergarten, die/den mein/unser Kind bisher besucht hat, Auskünfte einholen darf. 
 

Telefonliste: 
 
Ich/Wir bin/sind damit einverstanden, dass meine Anschrift und meine Telefonnummer an die Eltern 
der Mitschüler meines Kindes weitergegeben werden, damit bei dringenden 
Benachrichtigungen/Mitteilungen eine Telefonkette gebildet werden kann. 
(Bitte streichen, wenn Sie nicht damit einverstanden sind!) 
 

Bei alleinigem Sorgerecht: 
 
Zum Nachweis des alleinigen Sorgerechtes und Aufenthaltsbestimmungsrechtes meines Kindes füge 
ich den Beschluss des Jugendamtes/Familiengerichtes bei. 
Mir ist bekannt, dass ohne Nachweis eine Anmeldung/Aufnahme meines Kindes nur vorbehaltlich der 
Vorlage eines Nachweises über die Beantragung/den Beschluss des Familiengerichtes erfolgen kann. 
Die schriftliche Bestätigung ist von mir innerhalb einer Frist von einer vier Wochen vorzulegen. 
 
 
 
 

Name, Vorname des Kindes  Datum   Unterschrift 
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